
Beschlussvorschlag:                                         
 
Im Vertrag wird im § 1 Abs. 3 der letzte Satz („Der städtische Zuschuss steht unter dem 
Vorbehalt des Stadtratsbeschlusses zum jährlichen Haushalt und unter dem 
Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde“) gestrichen. 
 
 


